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Fragebogen zu E-StBV und E-BSSV 
 

Der vorliegende Fragebogen besteht im Wesentlichen aus 3 Teilen, nämlich aus den allgemeinen 
Fragen, den Fragen zur E-StBV und den Fragen zur E-BSSV. 

Die allgemeinen Fragen beziehen sich auf Aspekte, die primär in den Groberläuterungen dargestellt 
sind. Die Fragestellungen sind dabei ausformuliert. 

Die Fragestellungen zur E-StBV und zur E-BSSV sind demgegenüber abstrakt formuliert. Pro Artikel 
wird die Frage gestellt, ob die Anhörungsadressaten damit einverstanden sind. Verschiedene Artikel 
enthalten mehrere Änderungen gegenüber dem bisherigen Recht. Es wird darauf verzichtet, dass 
hinsichtlich jeder einzelnen Änderung eine Frage unterbreitet wird, weil der Fragebogen sonst einen 
übermässigen Umfang aufweisen würde. 

Die Anhörungsadressaten können den Fragebogen so ausfüllen, wie es ihren Bedürfnissen entspricht. 
Nicht notwendig ist, dass jede einzelne Frage beantwortet wird. Im Feld «Bemerkungen» bei den ein-
zelnen Fragen können beliebige sachdienliche Kommentare angebracht werden. 

Bei der Auswertung der Anhörung wird darauf geachtet, dass die Bemerkungen zu den allgemeinen 
Fragen und zu den Fragen bei den beiden Verordnungen zusammengeführt werden. Damit wird ge-
währleistet, dass auch Bemerkungen zu einzelnen Bestimmungen, die bei den allgemeinen Fragen 
angebracht werden, bei der Auswertung der Anhörung berücksichtigt werden. 

Wir bitten Sie höflich, den Fragebogen bis spätestens 15. Mai 2011 an folgende E-Mail-Adresse zu 
senden: 

verve@astra.admin.ch 

 
Stellungnahme eingereicht durch: 
 

Kanton:   Verband, Organisation, Übrige:   

Absender: 

Regierungsrat des Kantons Zug 

Postfach 156 

6301 Zug 

 

 

 

 
 
1. Allgemeine Bemerkungen 
 
 

Bemerkungen: 
Wir unterstützen die vorliegende Revision der Verordnung über die Strassenbenützung (E-BStV) und der Verord-

nung über die behördliche Strassensignalisation (E-BSSV). Vorbehalten bleiben die nachfolgenden Anmerkun-
gen. 
 

Beilage 5   
zur Anhörung vom 05.01.2011 
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2. Allgemeine Fragen 
 

2.1 Systematik: Sind Sie damit einverstanden, dass al le für Verkehrsteilnehmer relevanten Regeln in der 
E-StBV enthalten sind und die E-SSV für sie nicht mehr vo n Bedeutung ist (vgl. Groberläuterungen, 
C.1.)? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 

 
 
 

 

2.2  Systematik: Sind Sie mit dem Aufbau und der Struk tur der E-StBV einverstanden (vgl. Groberläute-
rungen, C.2.)?  

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 
 

 
 

 

2.3  Systematik: Sind Sie mit dem Aufbau und der Struk tur der E-BSSV einverstanden (vgl. Groberläute-
rungen, C.3.)?  

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 
 

 
 

 

2.4  Formale Änderungen: Sind Sie mit der Auswahl der  anzuwendenden Prinzipien einverstanden (vgl. 
Groberläuterungen, D.1.-9.)?  

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 
 
 

 

 

2.5  Formale Änderungen: Sind Sie der Auffassung, das s die ausgewählten Prinzipien adäquat umge-
setzt werden (vgl. Groberläuterungen, D.1.-9.)?  

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
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2.6  Entrümpelung: Sind Sie mit den unter «Veraltete Regeln » vorgeschlagenen Aufhebungen einver-
standen (vgl. Groberläuterungen, E.1.)?  

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 

 
 
 

 

2.7  Entrümpelung: Sind Sie mit den unter «Fehlender Regelungsbedarf im Strassenverkehrsrecht » vor-
geschlagenen Aufhebungen einverstanden (vgl. Grober läuterungen, E.2.)?  

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
Art. 54 Abs. 3 VRV: Die geltende Anordnung, wonach sich Schaulustige nicht bei Unfallstellen aufhalten und 
keine Fahrzeuge in der Nähe parkieren dürfen, ist beizubehalten. Nur so ist sichergestellt, dass die Einsatz-

kräfte der Polizei sich auf ihre Kernaufgaben (Sicherung der Unfallstelle, Tatbestandsaufnahme) konzentrie-
ren können und nicht Personalressourcen durch das Freihalten der Zufahrtswege zu Unfallstellen gebunden 
sind. 

Antrag:  Art. 54 Abs. 3 VRV ist beizubehalten. 
 

 

2.8  Entrümpelung: Sind Sie mit den unter «Unnötige Differenzierungen » vorgeschlagenen Aufhebungen 
einverstanden (vgl. Groberläuterungen, E.3.)?  

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 
 

 
 

 

2.9  Entrümpelung: Sind Sie mit den vorgeschlagenen mo difizierten Aufstellungsvorschriften und An-
ordnungsbedingungen einverstanden (vgl. Groberläute rungen, E.4.1.)?  

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 
 
 

 

 

2.10  Entrümpelung: Sind Sie mit den vorgeschlagenen M assnahmen zwecks optimierter Beachtung der 
Aufstellungs- und Anordnungsbedingungen einverstand en (vgl. Groberläuterungen, E.4.2.)?  

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
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2.11  Entrümpelung: Sind Sie mit den vorgeschlagenen A ufhebungen von Signalen einverstanden (vgl. 
Groberläuterungen, E.4.3.)?  

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
Gefahrensignal "Fussgängerstreifen": Wie die Praxis zeigt, bestehen trotz der geltenden Grundsätze immer 
noch Fussgängerstreifen, die nicht rechtzeitig erkennbar sind. Das Gefahrensignal "Fussgängerstreifen" 
kann deshalb erst aufgehoben werden, wenn sämtliche nicht rechtzeitig erkennbaren Fussgängerstreifen 

saniert oder aufgehoben sind. 
Antrag:  Das Gefahrensignal "Fussgängerstreifen" ist beizubehalten, bis alle nicht rechtzeitig erkennbaren, 
bestehenden Fussgängerstreifen saniert oder aufgehoben sind. 

 

 

2.12  Entrümpelung: Sind Sie mit der vorgeschlagenen n euen Bedeutung der Ortschaftstafel einverstan-
den (vgl. Groberläuterungen, E.4.4.)?  

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 

 
 
 

 

2.13  Entrümpelung: Sind Sie mit der vorgeschlagenen n euen Art der Zonensignalisation einverstanden 
(vgl. Groberläuterungen, E.4.5.)?  

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 

 
 
 

 

2.14  Entrümpelung: Müssten aus Ihrer Sicht weitere A spekte berücksichtigt bzw. weitere Bestimmungen 
entrümpelt werden?  

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 
 

 
 

 

2.15  Weiterentwicklung: Sind Sie mit den Änderungen im Zusammenhang mit dem Langsamverkehr ein-
verstanden, die gestützt auf Forschung und Praxis vo rgeschlagen werden (vgl. Groberläuterungen, 
E.5.1.)? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
Statt Groberläuterungen E.5.1. ist F.1. gemeint. 
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2.16  Weiterentwicklung: Sind Sie mit den übrigen Änd erungen einverstanden, die gestützt auf Forschung 
und Praxis vorgeschlagen werden (vgl. Groberläuterun gen, E.5.1.)?  

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
Statt Groberläuterungen E.5.1. ist F.1. gemeint. 
 
 

 

 

2.17  Weiterentwicklung: Sind Sie mit den vorgeschlag enen Änderungen im Zusammenhang mit den 
Lichtsignalanlagen einverstanden (vgl. Groberläuter ungen, E.5.2.)?  

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
Statt Groberläuterungen E.5.2. ist F.2. gemeint. 
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3. Fragen zur E-StBV 
 

3.1 Sind Sie mit Art. 1 E-StBV einverstanden?  

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 
 
 

 

 

3.2 Sind Sie mit Art. 2 E-StBV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 
 

 
 

 

3.3 Sind Sie mit Art. 3 E-StBV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 
 
 

 

 

3.4 Sind Sie mit Art. 4 E-StBV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 
 

 
 

 

3.5 Sind Sie mit Art. 5 E-StBV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 
 
 

 

 

3.6 Sind Sie mit Art. 6 E-StBV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
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3.7 Sind Sie mit Art. 7 E-StBV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
Zusätzlich sollte in dieser Bestimmung die Bildung einer Gasse auf Autobahnen oder auf mehrstreifigen 
Fahrbahnen gesetzlich vorgeschrieben werden. Bis heute stellt die Bildung einer Gasse lediglich eine Emp-
fehlung dar. 

Antrag:  Die Bildung einer Gasse auf Autobahnen oder auf mehrstreifigen Fahrbahnen ist zusätzlich zu re-
geln. 
 

 

3.8 Sind Sie mit Art. 8 E-StBV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 
 
 

 

 

3.9 Sind Sie mit Art. 9 E-StBV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 

 
 
 

 

3.10 Sind Sie mit Art. 10 E-StBV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
Gemäss Abs. 2 müssen Personen, die auf der Fahrbahn arbeiten, nur bei "Planungs-, Bau- oder Unterhalts-
arbeiten" fluoreszierende und retroflektierende Kleidung tragen. Aus Gründen der Verkehrssicherheit hat 
diese Regelung aber für alle (inkl. Polizei, Rettungsdienst, Feuerwehr) zu gelten. 

Antrag:  Abs. 2 ist wie folgt anzupassen: "… anbringen. Dabei müssen sie …". 
 

 

3.11 Sind Sie mit Art. 11 E-StBV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 
 
 

 

 

3.12 Sind Sie mit Art. 12 E-StBV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
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3.13 Sind Sie mit Art. 13 E-StBV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 
 
 

 

 
 
Artikel 14 und 15 existieren in der aktuellen Veror dnung nicht mehr. Die Verordnung wird zu 
einem späteren Zeitpunkt vollständig korrekt durchn ummeriert. 
 
 

3.16 Sind Sie mit Art. 16 E-StBV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
Antrag:  Abs. 1 ist wie folgt zu ergänzen: "… werden, wie Plätze gemäss Fahrzeugausweis bewilligt sind. 
(…)". 
 

 

 

3.17 Sind Sie mit Art. 17 E-StBV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 

 
 
 

 

3.18 Sind Sie mit Art. 18 E-StBV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
Zulässige Kindersitze auf Motorrädern und Fahrrädern sind nicht von der kantonalen Zulassungsbehörde zu 
bewilligen. Gleich wie Kindersitze in Fahrzeugen und Helme einer einheitlichen Prüfung unterzogen werden 
müssen, sind auch Kindersitze auf Motorrädern und Fahrrädern einer einheitlichen Typenprüfung zu unter-

ziehen. Eine Ungleichbehandlung lässt sich aus Gründen der Verkehrssicherheit und der Unfallverhütung 
nicht rechtfertigen. 
Antrag:  Es sind nur typengeprüfte Kindersitze auf Motorrädern und Fahrrädern zulässig. Abs. 1 ist entspre-

chend anzupassen. 
 

 

3.19 Sind Sie mit Art. 19 E-StBV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
Gemäss Art. 19 Abs. 2 Bst. b sind Von-Haus-zu-Haus-Lieferantinnen und -lieferanten bei weniger als 
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25 km/h von der Gurtentragpflicht ausgenommen. Nach Art. 20 Abs. 2 Bst. a sind sie bei weniger als 30 km/h 

von der Helmtragpflicht ausgenommen. Wir lehnen diese unterschiedlichen Ansätze der Höchstgeschwindig-
keiten ab. 
Antrag:  Die Höchstgeschwindigkeit ist entsprechend Art. 20 einheitlich auf 30 km/h festzulegen. 
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3.20 Sind Sie mit Art. 20 E-StBV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
Siehe Bemerkungen unter 3.19 zu Art. 19 E-StBV. 

 
 
 

 

3.20a Sind Sie mit Art. 20a E-StBV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 
 
 

 

 

3.20b Sind Sie mit Art. 20b E-StBV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 

 
 
 

 

3.21 Sind Sie mit Art. 21 E-StBV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 
 
 

 

 

3.22 Sind Sie mit Art. 22 E-StBV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 

 
 
 

 

3.23 Sind Sie mit Art. 23 E-StBV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
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3.24 Sind Sie mit Art. 24 E-StBV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 

 
 
 

 

3.25 Sind Sie mit Art. 25 E-StBV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 
 
 

 

 

3.26 Sind Sie mit Art. 26 E-StBV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 

 
 
 

 

3.27 Sind Sie mit Art. 27 E-StBV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 
 
 

 

 

3.28 Sind Sie mit Art. 28 E-StBV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 

 
 
 

 

3.29 Sind Sie mit Art. 29 E-StBV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
Zu Abs. 1 Bst. b, c und d: Es ist unklar, ob an zwei landwirtschaftlichen Anhängern auch noch ein Motormä-
her mit der entsprechenden Vorrichtung angehängt werden darf oder nicht. Hier drängt sich eine Präzisie-
rung auf. 
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3.30 Sind Sie mit Art. 30 E-StBV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 

 
 
 

 

3.31 Sind Sie mit Art. 31 E-StBV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
Aus Gründen der Verkehrssicherheit lehnen wir die Regelung ab, wonach Radfahrerinnen und Radfahrer 
einen Hund an der Leine führen dürfen. Damit ist beispielsweise die in Art. 39 Abs. 1 SVG vorgeschriebene 
Pflicht, jede Richtungsänderung mit deutlichem Handzeichen bekanntzugeben, nicht gewährleistet. 

Antrag:  Abs. 1 Satz 2 ist zu streichen. 
 

 

3.32 Sind Sie mit Art. 32 E-StBV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 
 
 

 

 

3.33 Sind Sie mit Art. 33 E-StBV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 
 

 
 

 

3.34 Sind Sie mit Art. 34 E-StBV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 
 
 

 

 

3.35 Sind Sie mit Art. 35 E-StBV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 
 

 



 
 

15/58 

 
 

 

 

3.36 Sind Sie mit Art. 36 E-StBV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 
 

 
 

 

3.37 Sind Sie mit Art. 37 E-StBV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 

 
 
 

 

3.38 Sind Sie mit Art. 38 E-StBV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 
 

 
 

 

3.39 Sind Sie mit Art. 39 E-StBV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
Abs. 4 entspricht dem geltenden Art. 90 Abs. 4 VRV. Diese Bestimmung ist ohne praktische Bedeutung. 

Antrag:  Abs. 4 ist zu streichen. 
 
 

 

3.40 Sind Sie mit Art. 40 E-StBV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 
 

 
 

 

3.41 Sind Sie mit Art. 41 E-StBV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
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3.42 Sind Sie mit Art. 42 E-StBV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 
 

 
 

 

3.43 Sind Sie mit Art. 43 E-StBV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
In verschiedenen EU-Ländern dürfen entsprechend geprüfte Anhängerzüge mit 100 km/h verkehren. Die 

Fahrzeugtechnik ist heute so weit fortgeschritten, dass bestimmte Anhängerzüge ohne Gefahr für die Ver-
kehrssicherheit mit einer Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h verkehren können. Es ist davon auszugehen, 
dass solche Anhängerzüge dennoch den äussersten linken Fahrstreifen bei mehr als zweistreifigen Auto-

bahnen nicht benutzen werden. Aus diesen Gründen rechtfertigt sich eine Anpassung an die Gegebenheiten 
der EU. 
Antrag:  Für entsprechend geprüfte Anhängerzüge ist die Höchstgeschwindigkeit auf 100 km/h festzusetzen. 

Abs. 1 Bst. b Ziff. 3 ist entsprechend anzupassen. 
 

 

3.44 Sind Sie mit Art. 44 E-StBV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 
 
 

 

 

3.44a Sind Sie mit Art. 44a E-StBV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 
 

 
 

 

3.45 Sind Sie mit Art. 45 E-StBV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
Bei der heutigen Verkehrsdichte hat ein nicht wirksamer Richtungsanzeiger direkten Einfluss auf die Ver-
kehrssicherheit des Fahrzeugs. Es ist deshalb nicht mehr zeitgemäss, den Ausfall des Richtungsanzeigers 
durch Handzeichen oder Winkkellen ersetzen zu wollen. Zudem ist es schwierig, innert nützlicher Frist eine 

Winkkelle zu besorgen. 
Antrag:  Die Regelung, nicht wirksame Richtungsanzeiger eines Fahrzeugs durch Handzeichen oder den 
Einsatz von Winkkellen zu ersetzen, ist aufzuheben. Abs. 1 ist entsprechend anzupassen. 
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3.46 Sind Sie mit Art. 46 E-StBV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 

 
 
 

 

3.47 Sind Sie mit Art. 47 E-StBV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 
 
 

 

 

3.48 Sind Sie mit Art. 48 E-StBV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
Seit dem 1. Februar 2011 sind Tagfahrlichter bei Neufahrzeugen Pflicht. Unter diesem Aspekt ist im Interes-

se der Verkehrssicherheit die Beleuchtung der Fahrzeuge bei Dämmerung, schlechter Witterung usw. stren-
ger zu handhaben. 
Antrag:  Bei schwierigen Witterungsverhältnissen ist das Fahren mit Abblendlicht vorzuschreiben. 

 

 

3.49 Sind Sie mit Art. 49 E-StBV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 
 

 
 

 
 
Artikel 50 existiert in der aktuellen Verordnung ni cht mehr. Die Verordnung wird zu einem spä-
teren Zeitpunkt vollständig korrekt durchnummeriert .  
 
 

3.51 Sind Sie mit Art. 51 E-StBV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 

 
 
 

 

3.52 Sind Sie mit Art. 52 E-StBV einverstanden? 
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  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
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3.53 Sind Sie mit Art. 53 E-StBV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 

 
 
 

 

3.54 Sind Sie mit Art. 54 E-StBV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 
 
 

 

 

3.55 Sind Sie mit Art. 55 E-StBV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 

 
 
 

 

3.56 Sind Sie mit Art. 56 E-StBV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 
 
 

 

 

3.57 Sind Sie mit Art. 57 E-StBV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 

 
 
 

 

3.58 Sind Sie mit Art. 58 E-StBV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
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3.59 Sind Sie mit Art. 59 E-StBV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 

 
 
 

 

3.60 Sind Sie mit Art. 60 E-StBV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 
 
 

 

 

3.61 Sind Sie mit Art. 61 E-StBV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 

 
 
 

 

3.62 Sind Sie mit Art. 62 E-StBV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 
 
 

 

 

3.63 Sind Sie mit Art. 63 E-StBV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 

 
 
 

 

3.64 Sind Sie mit Art. 64 E-StBV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
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3.65 Sind Sie mit Art. 65 E-StBV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 

 
 
 

 

3.66 Sind Sie mit Art. 66 E-StBV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 
 
 

 

 

3.67 Sind Sie mit Art. 67 E-StBV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 

 
 
 

 

3.68 Sind Sie mit Art. 68 E-StBV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 
 
 

 

 

3.69 Sind Sie mit Art. 69 E-StBV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
Antrag:  In Abs. 4 Bst. c ist der Begriff "Doppellinien-Markierung" durch die neuen Bezeichnungen "Leitlinie" 

und "Sicherheitslinie" zu ersetzen. 
 
 

 

3.70 Sind Sie mit Art. 70 E-StBV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
Antrag:  Der Begriff "Abblendlicht" ist auf Fahrräder nicht anwendbar. Abs. 2 ist entsprechend anzupassen. 
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3.71 Sind Sie mit Art. 71 E-StBV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 

 
 
 

 

3.72 Sind Sie mit Art. 72 E-StBV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 
 
 

 

 

3.73 Sind Sie mit Art. 73 E-StBV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 

 
 
 

 

3.74 Sind Sie mit Art. 74 E-StBV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 
 
 

 

 

3.75 Sind Sie mit Art. 75 E-StBV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 

 
 
 

 

3.76 Sind Sie mit Art. 76 E-StBV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
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3.77 Sind Sie mit Art. 77 E-StBV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 

 
 
 

 

3.78 Sind Sie mit Art. 78 E-StBV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 
 
 

 

 

3.79 Sind Sie mit Art. 79 E-StBV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 

 
 
 

 

3.80 Sind Sie mit Art. 80 E-StBV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 
 
 

 

 

3.81 Sind Sie mit Art. 81 E-StBV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 

 
 
 

 

3.82 Sind Sie mit Art. 82 E-StBV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
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3.83 Sind Sie mit Art. 83 E-StBV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 

 
 
 

 

3.84 Sind Sie mit Art. 84 E-StBV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 
 
 

 

 

3.85 Sind Sie mit Art. 85 E-StBV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 

 
 
 

 

3.86 Sind Sie mit Art. 86 E-StBV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 
 
 

 

 

3.87 Sind Sie mit Art. 87 E-StBV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 

 
 
 

 

3.88 Sind Sie mit Art. 88 E-StBV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
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3.89 Sind Sie mit Art. 89 E-StBV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 

 
 
 

 

3.90 Sind Sie mit Art. 90 E-StBV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 
 
 

 

 

3.91 Sind Sie mit Art. 91 E-StBV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 

 
 
 

 

3.92 Sind Sie mit Art. 92 E-StBV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 
 
 

 

 

3.93 Sind Sie mit Art. 93 E-StBV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 

 
 
 

 

3.94 Sind Sie mit Art. 94 E-StBV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
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3.95 Sind Sie mit Art. 95 E-StBV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 

 
 
 

 

3.96 Sind Sie mit Art. 96 E-StBV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 
 
 

 

 

3.97 Sind Sie mit Art. 97 E-StBV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 

 
 
 

 

3.98 Sind Sie mit Art. 98 E-StBV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 
 
 

 

 

3.99 Sind Sie mit Art. 99 E-StBV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 

 
 
 

 

3.100 Sind Sie mit Art. 100 E-StBV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
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3.101 Sind Sie mit Art. 101 E-StBV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 

 
 
 

 

3.102 Sind Sie mit Art. 102 E-StBV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 
 
 

 

 

3.103 Sind Sie mit Art. 103 E-StBV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 

 
 
 

 

3.104 Sind Sie mit Art. 104 E-StBV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 
 
 

 

 

3.105 Sind Sie mit Art. 105 E-StBV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 

 
 
 

 

3.106 Sind Sie mit Art. 106 E-StBV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
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3.107 Sind Sie mit Art. 107 E-StBV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 

 
 
 

 

3.108 Sind Sie mit Art. 108 E-StBV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 
 
 

 

 

3.109 Sind Sie mit Art. 109 E-StBV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 

 
 
 

 

3.110 Sind Sie mit Art. 110 E-StBV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 
 
 

 

 

3.111 Sind Sie mit Art. 111 E-StBV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 

 
 
 

 

3.112 Sind Sie mit Art. 112 E-StBV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
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3.113 Sind Sie mit Art. 113 E-StBV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 

 
 
 

 

3.114 Sind Sie mit Art. 114 E-StBV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 
 
 

 

 

3.115 Sind Sie mit Art. 115 E-StBV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 

 
 
 

 

3.116 Sind Sie mit Art. 116 E-StBV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 
 
 

 

 

3.117 Sind Sie mit Art. 117 E-StBV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 

 
 
 

 

3.118 Sind Sie mit Art. 118 E-StBV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
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3.119 Sind Sie mit Art. 119 E-StBV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 

 
 
 

 

3.120 Sind Sie mit Art. 120 E-StBV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 
 
 

 

 

3.121 Sind Sie mit Art. 121 E-StBV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 

 
 
 

 

3.122 Sind Sie mit Art. 122 E-StBV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 
 
 

 

 

3.123 Sind Sie mit Art. 123 E-StBV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 

 
 
 

 

3.124 Sind Sie mit Art. 124 E-StBV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
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3.125 Sind Sie mit Art. 125 E-StBV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 

 
 
 

 

3.126 Sind Sie mit Art. 126 E-StBV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 
 
 

 

 

3.127 Sind Sie mit Art. 127 E-StBV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 

 
 
 

 

3.128 Sind Sie mit Art. 128 E-StBV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 
 
 

 

 

3.129 Sind Sie mit Art. 129 E-StBV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 

 
 
 

 

3.130 Sind Sie mit Art. 130 E-StBV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
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3.131 Sind Sie mit Art. 131 E-StBV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 

 
 
 

 

3.132 Sind Sie mit Art. 132 E-StBV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 
 
 

 

 

3.133 Sind Sie mit Art. 133 E-StBV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 

 
 
 

 

3.134 Sind Sie mit Art. 134 E-StBV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 
 
 

 

 

3.135 Sind Sie mit Art. 135 E-StBV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 

 
 
 

 

3.136 Sind Sie mit Art. 136 E-StBV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
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3.137 Sind Sie mit Art. 137 E-StBV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 

 
 
 

 

3.138 Sind Sie mit Art. 138 E-StBV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 
 
 

 

 

3.139 Sind Sie mit Art. 139 E-StBV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 

 
 
 

 

3.140 Sind Sie mit Art. 140 E-StBV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 
 
 

 

 

3.141 Sind Sie mit Art. 141 E-StBV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 

 
 
 

 

3.142 Sind Sie mit Art. 142 E-StBV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
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3.143 Sind Sie mit Art. 143 E-StBV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 

 
 
 

 

3.144 Sind Sie mit Art. 144 E-StBV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 
 
 

 

 

3.145 Sind Sie mit Art. 145 E-StBV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 

 
 
 

 

3.146 Sind Sie mit Art. 146 E-StBV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 
 
 

 

 

3.147 Sind Sie mit Art. 147 E-StBV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 

 
 
 

 

3.148 Sind Sie mit Art. 148 E-StBV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
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3.149 Sind Sie mit Art. 149 E-StBV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 

 
 
 

 

3.150 Sind Sie mit Art. 150 E-StBV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 
 
 

 

 

3.151 Sind Sie mit Art. 151 E-StBV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 

 
 
 

 

3.152 Sind Sie mit Art. 152 E-StBV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 
 
 

 

 

3.153 Sind Sie mit Art. 153 E-StBV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 

 
 
 

 

3.154 Sind Sie mit Art. 154 E-StBV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
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3.155 Sind Sie mit Art. 155 E-StBV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 

 
 
 

 

3.156 Sind Sie mit Art. 156 E-StBV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 
 
 

 

 

3.157 Sind Sie mit Art. 157 E-StBV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 

 
 
 

 

3.158 Sind Sie mit Art. 158 E-StBV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 
 
 

 

 

3.159 Sind Sie mit Art. 159 E-StBV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 

 
 
 

 

3.160 Sind Sie mit Art. 160 E-StBV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 
 
 

 



 
 

37/58 

 
 

 

3.161 Sind Sie mit Art. 161 E-StBV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 

 
 
 

 

3.162 Sind Sie mit Art. 162 E-StBV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 
 
 

 

 

3.163 Sind Sie mit Art. 163 E-StBV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 

 
 
 

 

3.164 Sind Sie mit Art. 164 E-StBV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 
 
 

 

 

3.165 Sind Sie mit Art. 165 E-StBV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 

 
 
 

 

3.166 Sind Sie mit Art. 166 E-StBV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
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3.167 Sind Sie mit Art. 167 E-StBV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 

 
 
 

 

3.168 Sind Sie mit Art. 168 E-StBV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 
 
 

 

 

3.169 Sind Sie mit Art. 169 E-StBV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 

 
 
 

 

3.170 Sind Sie mit Art. 170 E-StBV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 
 
 

 

 

3.171 Sind Sie mit Art. 171 E-StBV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 

 
 
 

 

3.172 Sind Sie mit Art. 172 E-StBV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
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3.173 Sind Sie mit Art. 173 E-StBV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 

 
 
 

 

3.174 Sind Sie mit Art. 174 E-StBV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 
 
 

 

 

3.175 Sind Sie mit Art. 175 E-StBV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 

 
 
 

 

3.176 Sind Sie mit Art. 176 E-StBV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
Entgegen dem geltenden Recht ist die Bewilligung der Verkehrsregelung nicht den kantonalen Polizeibehör-
den zu übertragen, sondern gesamtschweizerisch zu regeln. Im Interesse der Gleichbehandlung sind die 
Voraussetzungen der Bewilligungserteilung nach einheitlichen Kriterien auszugestalten. 

Antrag:  Art. 176 ist entsprechend anzupassen. 
 

 

3.177 Sind Sie mit Art. 177 E-StBV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 
 
 

 

 

3.178 Sind Sie mit Art. 178 E-StBV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
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3.179 Sind Sie mit Art. 179 E-StBV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 
 

 
 

 

3.180 Sind Sie mit Art. 180 E-StBV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 

Antrag:  In Abs. 3 Bst. a ist zusätzlich die Fahrzeughöhe festzulegen. 

 
Abs. 4 entspricht dem geltenden Art. 110 Abs. 4 SSV. Diese Bestimmung hat keine praktische Bedeutung 

mehr. 
Antrag:  Abs. 4 ist zu streichen. 
 

 

3.181 Sind Sie mit Art. 181 E-StBV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 
 

 
 

 

3.182 Sind Sie mit Art. 182 E-StBV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 

 
 
 

 

3.183 Sind Sie mit Art. 183 E-StBV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 
 

 
 

 

3.184 Sind Sie mit Art. 184 E-StBV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
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3.185 Sind Sie mit Art. 185 E-StBV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 
 

 
 

 

3.186 Sind Sie mit Art. 186 E-StBV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
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4. Fragen zur E-BSSV 
 

4.1 Sind Sie mit Art. 1 E-BSSV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 
 
 

 

 

4.2 Sind Sie mit Art. 2 E-BSSV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 
 

 
 

 

4.3 Sind Sie mit Art. 3 E-BSSV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 
 
 

 

 

4.4 Sind Sie mit Art. 4 E-BSSV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 
 

 
 

 

4.5 Sind Sie mit Art. 5 E-BSSV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 
 
 

 

 

4.6 Sind Sie mit Art. 6 E-BSSV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
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4.7 Sind Sie mit Art. 7 E-BSSV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 

 
 
 

 

4.8 Sind Sie mit Art. 8 E-BSSV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 
 
 

 

 

4.9 Sind Sie mit Art. 9 E-BSSV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 

 
 
 

 

4.10 Sind Sie mit Art. 10 E-BSSV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 
 
 

 

 

4.11 Sind Sie mit Art. 11 E-BSSV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 

 
 
 

 

4.12 Sind Sie mit Art. 12 E-BSSV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
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4.13 Sind Sie mit Art. 13 E-BSSV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 
 

 
 

 

4.14 Sind Sie mit Art. 14 E-BSSV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 

 
 
 

 

4.15 Sind Sie mit Art. 15 E-BSSV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 
 

 
 

 

4.16 Sind Sie mit Art. 16 E-BSSV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 

 
 
 

 

4.17 Sind Sie mit Art. 17 E-BSSV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 
 

 
 

 

4.18 Sind Sie mit Art. 18 E-BSSV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
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4.19 Sind Sie mit Art. 19 E-BSSV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 
 

 
 

 

4.20 Sind Sie mit Art. 20 E-BSSV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 

 
 
 

 

4.21 Sind Sie mit Art. 21 E-BSSV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 
 

 
 

 

4.22 Sind Sie mit Art. 22 E-BSSV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 

 
 
 

 

4.23 Sind Sie mit Art. 23 E-BSSV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 
 

 
 

 

4.24 Sind Sie mit Art. 24 E-BSSV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
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4.25 Sind Sie mit Art. 25 E-BSSV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 
 

 
 

 

4.26 Sind Sie mit Art. 26 E-BSSV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 

 
 
 

 

4.27 Sind Sie mit Art. 27 E-BSSV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 
 

 
 

 

4.28 Sind Sie mit Art. 28 E-BSSV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 

 
 
 

 

4.29 Sind Sie mit Art. 29 E-BSSV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 
 

 
 

 

4.30 Sind Sie mit Art. 30 E-BSSV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
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4.31 Sind Sie mit Art. 31 E-BSSV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 
 

 
 

 

4.32 Sind Sie mit Art. 32 E-BSSV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 

 
 
 

 

4.33 Sind Sie mit Art. 33 E-BSSV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 
 

 
 

 

4.34 Sind Sie mit Art. 34 E-BSSV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 

 
 
 

 

4.35 Sind Sie mit Art. 35 E-BSSV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 
 

 
 

 

4.36 Sind Sie mit Art. 36 E-BSSV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
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4.37 Sind Sie mit Art. 37 E-BSSV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 
 

 
 

 

4.38 Sind Sie mit Art. 38 E-BSSV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 

 
 
 

 

4.39 Sind Sie mit Art. 39 E-BSSV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 
 

 
 

 

4.40 Sind Sie mit Art. 40 E-BSSV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 

 
 
 

 

4.41 Sind Sie mit Art. 41 E-BSSV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 
 

 
 

 

4.42 Sind Sie mit Art. 42 E-BSSV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
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4.43 Sind Sie mit Art. 43 E-BSSV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 
 

 
 

 

4.44 Sind Sie mit Art. 44 E-BSSV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 

 
 
 

 

4.45 Sind Sie mit Art. 45 E-BSSV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 
 

 
 

 

4.46 Sind Sie mit Art. 46 E-BSSV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 

 
 
 

 

4.47 Sind Sie mit Art. 47 E-BSSV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 
 

 
 

 

4.48 Sind Sie mit Art. 48 E-BSSV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 

 
 
 

 



 
 

50/58 

 
 

4.49 Sind Sie mit Art. 49 E-BSSV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 
 

 
 

 

4.50 Sind Sie mit Art. 50 E-BSSV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 

 
 
 

 

4.51 Sind Sie mit Art. 51 E-BSSV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 
 

 
 

 

4.52 Sind Sie mit Art. 52 E-BSSV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 

 
 
 

 

4.53 Sind Sie mit Art. 53 E-BSSV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 
 

 
 

 

4.54 Sind Sie mit Art. 54 E-BSSV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
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4.55 Sind Sie mit Art. 55 E-BSSV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 
 

 
 

 

4.56 Sind Sie mit Art. 56 E-BSSV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 

 
 
 

 

4.57 Sind Sie mit Art. 57 E-BSSV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 
 

 
 

 

4.58 Sind Sie mit Art. 58 E-BSSV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 

 
 
 

 

4.59 Sind Sie mit Art. 59 E-BSSV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 
 

 
 

 

4.60 Sind Sie mit Art. 60 E-BSSV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 

 
 

 



 
 

52/58 

 
 

4.61 Sind Sie mit Art. 61 E-BSSV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 
 

 
 

 

4.62 Sind Sie mit Art. 62 E-BSSV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 

 
 
 

 

4.63 Sind Sie mit Art. 63 E-BSSV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 
 

 
 

 

4.64 Sind Sie mit Art. 64 E-BSSV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 

 
 
 

 

4.65 Sind Sie mit Art. 65 E-BSSV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 
 

 
 

 

4.66 Sind Sie mit Art. 66 E-BSSV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
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4.67 Sind Sie mit Art. 67 E-BSSV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 
 

 
 

 

4.68 Sind Sie mit Art. 68 E-BSSV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 

 
 
 

 

4.69 Sind Sie mit Art. 69 E-BSSV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 
 

 
 

 

4.69a Sind Sie mit Art. 69a E-BSSV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 

 
 
 

 

4.69b Sind Sie mit Art. 69b E-BSSV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 
 

 
 

 

4.70 Sind Sie mit Art. 70 E-BSSV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
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4.71 Sind Sie mit Art. 71 E-BSSV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 
 

 
 

 

4.72 Sind Sie mit Art. 72 E-BSSV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 

 
 
 

 

4.73 Sind Sie mit Art. 73 E-BSSV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 
 

 
 

 

4.74 Sind Sie mit Art. 74 E-BSSV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 

 
 
 

 

4.75 Sind Sie mit Art. 75 E-BSSV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 
 

 
 

 

4.76 Sind Sie mit Art. 76 E-BSSV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
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4.77 Sind Sie mit Art. 77 E-BSSV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
Zu Abs. 5: Diese Bestimmung begründet neu das Recht, bei allen Verkehrsanordnungen, die nicht 
verfügt worden sind, jederzeit eine zu veröffentlichende Verfügung verlangen zu können. Dies 
wäre auch bei zeitlich befristeten Anordnungen zulässig. Eine solche Regelung steht im Wider-
spruch zu einem der Hauptanliegen der vorliegenden Revision, nämlich der Straffung und Verein-
fachung der Verfahren. Zudem kann es - entgegen den Erläuterungen zu Abs. 5 - nicht im Sinne 
des Gesetzgebers sein, "wenn sich die Behörde in Zukunft überlegen müsste, ob sie nicht auch 
jene Anordnungen, die nach den vorangehenden Absätzen nicht verfügt werden müssten, freiwil-
lig vor deren Anbringung verfügen und veröffentlichen wolle, um einer nachträglichen Anfechtung 
zu entgehen" (siehe Erläuterungen zur E-BSSV zu Art. 77, S. 21). Es ist Sache des Gesetzge-
bers, verbindlich festzulegen, welche Anordnungen verfügt und publiziert werden müssen und 
welche nicht. 
Antrag:  Abs. 5 ist ersatzlos zu streichen. 
 

 

4.78 Sind Sie mit Art. 78 E-BSSV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 

 
 
 

 

4.79 Sind Sie mit Art. 79 E-BSSV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 
 

 
 

 

4.80 Sind Sie mit Art. 80 E-BSSV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 

 
 
 

 

4.81 Sind Sie mit Art. 81 E-BSSV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 
 

 
 

 



 
 

56/58 

 
 

4.82 Sind Sie mit Art. 82 E-BSSV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 
 

 
 

 

4.83 Sind Sie mit Art. 83 E-BSSV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 

 
 
 

 

4.84 Sind Sie mit Art. 84 E-BSSV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 
 

 
 

 

4.85 Sind Sie mit Art. 85 E-BSSV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 

 
 
 

 

4.86 Sind Sie mit Art. 86 E-BSSV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 
 

 
 

 

4.87 Sind Sie mit Art. 87 E-BSSV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
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4.88 Sind Sie mit Art. 88 E-BSSV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 
 

 
 

 

4.89 Sind Sie mit Art. 89 E-BSSV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 

 
 
 

 

4.90 Sind Sie mit Art. 90 E-BSSV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 
 

 
 

 

4.90a Sind Sie mit Art. 90a E-BSSV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 

 
 
 

 

4.90b Sind Sie mit Art. 90b E-BSSV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
 
 

 
 

 

4.91 Sind Sie mit Art. 91 E-BSSV einverstanden? 

  JA  NEIN  keine Stellungnahme / nicht betroffen 

 Bemerkungen: 
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5. Weitere Bemerkungen? 
 
  JA  NEIN  

 Bemerkungen: 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 


